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Stadt Vetschau/Spreewald  
Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-322-05 
50 
14.09.2005 
Sozialamt 
Hans-Ulrich Lehmann 

Beratungsfolge 

29.09.2005 Sozialausschuss 
06.10.2005 Hauptausschuss 
12.10.2005 Ortsbeirat Laasow 
13.10.2005 Stadtverordnetenversammlung  

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Schließung der Kita im OT Laasow 

 
Beschluss: 
 
Der Auflösung der Kita „Zwergenhaus“ im OT Laasow gemäß § 35 Absatz 2 Nr. 23 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg zum Schuljahresende 2005/06 im Juli 2006 
wird zugestimmt. 

 
Beschlussbegründung: 
 
Die Kita in Laasow ist mit Stand 01.09.2005 bei einer Kapazität von 25 Plätzen nur noch mit 13 
Kindern ausgelastet. Von diesen 13 Kindern werden drei Kinder zum Schuljahresbeginn 
2006/07 eingeschult. Bis auf einen möglichen Zuzug (1 Kindergarten-Kind) liegen für diese 
Einrichtung für das Jahr 2005 und für das Jahr 2006 keine weiteren Anmeldungen vor und 
werden auch nicht  erwartet. 
Für die dann verbleibenden Kinder errechnet sich etwa ein Mindestpersonalbestand von 30 
Wochenstunden für den die Personalkosten zu 84 % vom Landkreis Oberspreewald-Lausitz als 
Leistungsverpflichteten getragen werden. Für die Realisierung der Öffnungszeiten werden 
jedoch allein mindestens 55 Wochenstunden benötigt.  
Vor- und Nachbereitung, Elternarbeit sowie Urlaubsvertretung und sonstige Vertretungen 
erfordern mindestens weitere 10 Wochenstunden. Weitere unvorhersehbare Ausfallzeiten 
könnten sich mit dem anteilig refinanzierbaren Leitungsanteil von fünf Wochenstunden 
aufheben. 
Es ist davon auszugehen, dass ab Juli 2006 mindestens 35 Wochenstunden, aus Erfahrungen 
vergleichbarer Situationen, sogar etwa 40 Wochenstunden zusätzlich zum Mindest- 
Personalbestand für die Aufrechterhaltung der Kita-Öffnungszeiten  und Mindestbesetzung mit 
 pädagogischem Personal erforderlich sind. 
Bei durchschnittlichen Personalkosten je Erzieherin von monatlich 2.800,00 Euro muss 
mindestens mit Kosten von ca. 30.000,00 Euro/jährlich zum Mindestpersonalbestand für die 
Aufrechterhaltung dieser Kindereinrichtung gerechnet werden, die nicht anteilig vom Landkreis 
getragen werden und auch nicht über Elternbeiträge eingenommen werden können. 
Auf der Basis der Jahresergebnisse 2004 sind für den Betrieb der Kita „Zwergenhaus“ jährlich  
19.700,00 Euro Betriebs-, Gebäude- und Unterhaltungskosten erforderlich, die mit der 
Einstellung des Betriebes im Juli 2006 und der Unterbringung der Kinder in anderen 
Einrichtungen der Stadt Vetschau/Spreewald nach Wunsch der Eltern weitestgehend 
eingespart werden können. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand können unmittelbar nach der Auflösung der Kita im OT 
Laasow alle Kinder dieser Einrichtung in der Kita im OT Missen untergebracht werden. 
Zur Zeit läuft die Befragung der Eltern der Kita Laasow nach ihrer Wunscheinrichtung für die 
Weiterbetreuung der Kinder. 
Den Eltern wird ein Platz in ihrer Wunscheinrichtung bei der Stadt Vetschau/Spreewald  
zugesichert. 
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Finanzielle Auswirkungen :  ja 
 
 
AUSGABEN: X     EINNAHMEN: 
 
BETRAG:    BETRAG: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deckung: 
 
PLANMÄßIG: 
 
HHST: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ÜBERPLANMÄßIG:   AUßERPLANMÄßIG: 
 
MEHREINNAHMEN BEI HHST: 
 
MINDERAUSGABEN BEI HHST:  46430- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stellungnahme Finanzverwaltungsamt: 
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